



                                        Fachschaft: Mathematik 




Konzept zur Leistungsbewertung  
in der Sekundarstufe I und II   



1. Grundlagen 
Leistungsbewertung bezieht sich auf Kompetenzen, wie sie im Kernlehrplan für das Fach 
Mathematik angegeben werden, und auf Inhalte, die im Unterricht vermittelt werden. Alle Bereiche 
des Fachs (Argumentieren/ Kommunizieren, Problemlösen, Modellieren, Werkzeuge, Arithmetik/ 
Algebra, Funktionen, Geometrie und Stochastik) sind bei der Leistungsfeststellung angemessen 
zu berücksichtigen.


2. Sonstige Mitarbeit 
In den Bereich „Sonstige Mitarbeit“ fließen folgende Leistungsanforderungen mit ein:


- die aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen und am Unterrichtsgespräch,

- individuelle Beiträge und kooperative Leistungen in Team- und Gruppenarbeit,

- kurze schriftliche Übungen,

- schriftliche Beiträge (Portfolio, Lerntagebuch, Poster...)

- Referate und Präsentationen,

- Mitarbeit an Projekten.


Hausaufgaben ermöglichen "das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzuüben und an- 
zuwenden" (HA-Erlass) und sind für den Unterricht wichtig, da die eigene Auseinandersetzung mit 
dem Stoff ein tiefergehendes Verständnis oft erst ermöglicht. Hausaufgaben werden im Unterricht 
im angemessenen Umfang besprochen. Wenn das Versäumen dazu führt, dass die mündliche 
Beteiligung am Unterricht dabei nicht von ausreichender Leistung ist, hat dies direkten 
Noteneinfluss.

Grundlage für die Beurteilung der „mündlichen Mitarbeit“ bildet die Anlage „Eine (Schüler-) 
Orientierungshilfe für die Bewertung mündlicher Beiträge zum Unterrichtsgespräch“.


3. Schriftliche Arbeiten 

Allgemeines 
Lernergebnisse werden regelmäßig schriftlich durch Klassenarbeiten und Klausuren überprüft, die 
sich auf die im Unterricht vermittelten Kompetenzen und Inhalte beziehen. Sie sind angemessen 
vorzubereiten.

Nicht erbrachte Leistungsnachweise gemäß § 48 Abs.4 SchulG sind nach Entscheidung der 
Lehrkraft nachzuholen oder durch eine Feststellungsprüfung zu ersetzen, falls dies zur Ermittlung 
des Leistungsstandes erforderlich ist.


Aufgabenstellungen und Aufgabenformate 
Da „[d]ie Aufgabenstellungen die Vielfalt der im Unterricht erworbenen Kompetenzen und 
Arbeitsweisen widerspiegeln sollen“, sind Aufgaben sowohl aus dem reproduktiven und 
operativen Bereich auszuwählen, als auch aus Bereichen, die Begründungen, Darstellung von 
Zusammenhängen, Interpretationen und kritische Reflexionen verlangen. Besonders die konkret 
formulierten prozessbezogenen Kompetenzen sind zu berücksichtigen.

Die Aufgabenformate sollen auch auf solche vorbereiten, die in den Lernstandserhebungen und 
Abschlussarbeiten gebräuchlich sind. Außerdem können in Klassenarbeiten Lerninhalte abgeprüft 
werden, die vor längerer Zeit behandelt wurden und nur kurz im Unterricht aufgegriffen wurden. 
Dies wird im Sinne des Spiralcurriculums für das Fach Mathematik besonders gewünscht.




Anforderungsbereiche 
Die drei unterschiedlichen Anforderungsbereiche (AFB I – AFB III) sind in Klassenarbeiten und 
Klausuren zu beachten. Neben einfachen und komplexen Aufgaben sollen jedoch Aufgaben des 
Anforderungsbereichs II überwiegen. Ab der Sekundarstufe II werden die Anteile der 
Anforderungsbereiche „Reproduzieren“ (AFB I), „Zusammenhänge herstellen“ (AFB II) und 
„Verallgemeinern und Reflektieren“ (AFB III) in den Klausuren nach Vorgaben des Zentralabiturs 
berücksichtigt.


Korrektur 
Teillösungen und Lösungsansätze werden bei der Korrektur und anschließenden Punktevergabe in 
angemessenem Rahmen positiv bewertet. Folgefehler führen nur zu einmaligem Punkteabzug 
innerhalb einer Aufgabe. Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine durch den Schüler als falsch 
kenntlich gemachte Lösung (z.B. unrealistisches Ergebnis durch anschließenden Kommentar des 
Schülers erläutert) ebenfalls positiv zu berücksichtigen ist.


Darstellung der Lösung/Lösungswege 
Im Fach Mathematik werden Darstellung, Präzision, Genauigkeit in der Ausdrucksweise und 
sprachliche Richtigkeit in der Regel mit 5-10 % der zu erreichenden Punkte berücksichtigt. Sollte 
die Darstellungsweise nicht den der Jahrgangsstufe angemessenen Anforderungen entsprechen, 
so werden betreffende (Teil-)Aufgaben mit ungenügend bewertet.


“Vorabiturklausur” 
Das Vorabitur wird unter Abiturbedingungen geschrieben. Dabei werden zwei komplexe Aufgaben 
aus zwei unterschiedlichen Themengebieten bearbeitet, die jedoch beide mindestens 
wiederholend in Q2.2 behandelt worden sein müssen.


4. Notengebung 
In der SI und SII werden die schriftlichen und sonstigen Leistungen im gleichen Umfang gewertet 
(siehe Kernlehrplan Punkt 5 “Leistungsbewertung” und APO SI §6).

Für die Zuordnung der Notenstufen werden die nachfolgenden Tabellen verwendet:




Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten und Klausuren in den einzelnen Jahrgangsstufen  

SEKUNDARSTUFE I


SEKUNDARSTUFE II


*) die vierte Klausur in der EF ist eine zentral gestellte Vergleichsklausur


Jahrgangsstufe Anzahl der Arbeiten Dauer pro Arbeit

5 3 pro Schulhalbjahr max. 1 Unterrichtsstunde

6 3 pro Schulhalbjahr max. 1 Unterrichtsstunde

7 3 pro Schulhalbjahr 1 Unterrichtsstunde

8
3 im 1. Schulhalbjahr 

2 im 2. Schulhalbjahr

zusätzlich eine Lernstandserhebung

60 Minuten

9 2 pro Schulhalbjahr 75 Minuten

10 2 pro Schulhalbjahr

zusätzlich die ZP10 75 Minuten

Jahrgangsstufe Anzahl der Arbeiten Dauer pro Arbeit

EF 2 pro Schulhalbjahr*) 90 Minuten

Q1
GK 2 pro Schulhalbjahr 95 Minuten

LK 2 pro Schulhalbjahr 160 Minuten

Q2
GK 2 im 1. Schulhalbjahr 


1 im 2. Schulhalbjahr (falls Abiturfach) 160 Minuten

LK 2 pro Schulhalbjahr

1 im 2. Schulhalbjahr 225 Minuten



Eine (Schüler–)Orientierungshilfe für die Bewertung mündlicher Beiträge zum Unterrichtsgespräch



